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Text 

Organisation und Geschäftsführung der Datenschutzkommission 

§ 38. (1) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 51/2012) 

(2) Für die Unterstützung in der Geschäftsführung der Datenschutzkommission hat der 
Bundeskanzler eine Geschäftsstelle einzurichten und die notwendige Sach- und Personalausstattung 
bereitzustellen. Er hat das Recht, sich jederzeit über alle Gegenstände der Geschäftsführung der 
Datenschutzkommission beim Vorsitzenden und dem geschäftsführenden Mitglied zu unterrichten. 

(3) Die Datenschutzkommission ist vor Erlassung von Verordnungen anzuhören, die auf der 
Grundlage dieses Bundesgesetzes ergehen oder sonst wesentliche Fragen des Datenschutzes unmittelbar 
betreffen. 

(4) Die Datenschutzkommission hat spätestens alle zwei Jahre einen Bericht über ihre Tätigkeit zu 
erstellen und in geeigneter Weise zu veröffentlichen. Der Bericht ist dem Bundeskanzler zur Kenntnis zu 
übermitteln. 

Schlagworte 

Sachausstattung 
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